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Gehören Computerspiele zu den Glücksspielen? Die rechtliche Lage 

ist kompliziert genug. Durch Amokläufe junger Männer wurde die 

Diskussion sowohl in Deutschland als auch in anderen Ländern 

zusätzlich aufgeheizt. Man fragte sich, ob die Täter, die vorher häufig 

am Computer den gewalttätigen Kampf zwischen Gut und Böse 

nachgespielt hatten, von diesen zu ihren Amokläufen veranlasst 

oder zumindest in dieser Richtung beeinflusst worden waren. Dies 

ließ eine Kontrolle des Angebots solcher Computerspiele durch eine 

Genehmigungspflicht spontan als nur folgerichtig erscheinen. 

Was sind Ego-Shooter und welche Wirkungen haben sie in der 

realen Welt? Passen Computerspiele und Glücksspielstaatsvertrag 

zusammen? Und entsprechen die aktuellen gesetzlichen Regelungen 

dem Unionsrecht und dem Grundgesetz? Auf diese und andere Fragen 

sucht und findet Elmar Liese nicht immer zu erwartende Antworten.

━
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Vorwort

I.	 Berlin 2002

Schon 1989 meinte Stober1 feststellen zu können, dass die Vorschriften des gewerb
lichen Spielrechts zunehmend an Bedeutung gewännen, da das Verhalten der Spie-
ler unter sozialen, wirtschaftlichen und psychologischen Aspekten das Interesse der 
Öffentlichkeit auf sich ziehen würde.

Wie sich gezeigt hat, sind es zunächst und tatsächlich nicht die Spieler, die dieses Inter-
esse zu begründen vermögen, sondern die Spiele. Im Einzelnen:

Anlass zur juristischen Auseinandersetzung mit einer neuen Form von Gewerbe war die 
Erkenntnis der Behörden, dass in verschiedenen Internetcafés Kinder und Jugendliche 
zwischen 10 und 16 Jahren das Computerspiel „Counter-Strike“2 spielten. Hierüber 
war bereits am 1.6.2002 von der „Berliner Zeitung“ berichtet worden.3 Dieser sog. Ego-
Shooter4 wurde durch den Amoklauf5 des Gymnasiasten Robert Steinhäuser in Erfurt 
2002 und das sich daran anschließende Indizierungsverfahren6 bei der „Bundesprüf-
stelle für jugendgefährdende Schriften“ (BPjS)7 auch über Spielerkreise hinaus bekannt.

Aufgrund des massiven Drucks der Verwaltung gegen die Branche war eine erste 
gerichtliche Überprüfung nur eine Frage der Zeit. So hatte sich die 4. Kammer des  
VG Berlin bereits am 21.8.2002 mit einer Schließungsverfügung nach §  15 Abs.  2 
GewO zu befassen. Dieser Rechtsstreit8 hielt Eingang in die Sammlung besonders inter-

1	 Handbuch, § 102 V.4.
2	 Näher zum Spiel <http://de.wikipedia.org/wiki/Counter-Strike> (Stand: 14.8.2019).
3	 Angaben nach Persson, Computer-Cafés.
4	 Computerspiel, bei dem man aus der First-Person-Perspektive (= Ego) mit Waffen auf Gegner schießt 

(auch First-Person-Shooter, FPS).
5	 Duden, Stichwort „Amok“: von malayisch „amuk“ = wütend, rasend.
6	 PM der BPjS v. 16.5.2002 und dazu Adamczewski, Counter-Strike. Das Indizierungsverfahren betraf 

die amerikanische Originalversion des Spiels und sollte nach Inkrafttreten eines neuen Jugendschutz-
gesetzes erneut geprüft werden, wofür es allerdings an einer Rechtsgrundlage fehlte.

7	 Heute Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien, BPjM <http://www.bundesprüfstelle.de> 
(Stand: 14.8.2019).

8	 Beschl. v. 21.8.2002 – VG 4 A 253.02, GewArch 2002, 427 = MMR 2002, 767 = BeckRS 2002, 
31333164.



8

﻿Vorwort

essanter Verfahren des VG, bildete allerdings nur den Auftakt. Das Verfahren ging in die 
Beschwerde.9 Weitere Verfahren folgten.10 Seither galten diese Gewerbe als Spielhalle.

II.	 Berlin 2013

Mehr als zehn Jahre später hat sich das Verwaltungsgericht Berlin erneut mit den Spiel-
hallen im Bundesland Berlin befassen müssen. Anlass war diesmal das Inkrafttreten des 
Berliner Spielhallengesetzes (SpielhG Bln) zum 2.6.2011.11 Gegenstand des Gesetzes 
waren nach dessen § 1 S. 1 a. F.12 stehende Unternehmen, die ausschließlich oder über-
wiegend der gewerbsmäßigen Aufstellung von Spielgeräten oder der Veranstaltung 
anderer Spiele im Sinne des § 33c Absatz 1 Satz 1 oder des § 33d Absatz 1 Satz 1 der 
Gewerbeordnung oder der gewerbsmäßigen Aufstellung von Unterhaltungsspielen 
ohne Gewinnmöglichkeit im Sinne der Gewerbeordnung dienen.

Die 4. Kammer führt in ihrem Urteil zum Berliner Spielhallengesetz insbesondere ihre 
verfassungsrechtliche Einschätzung zur Berufsfreiheit fort.13 Hat das Gericht mit sei-
ner Rechtsprechung zu den Internetcafés die Voraussetzung für deren Verbot geschafft, 
so zeigt sich auch in seiner Rechtsprechung zu den Spielhallen glücksspielrechtlicher 
Art die Konstanz in der verfassungsrechtlichen Betrachtung des Spielens und die damit 
verbundene repressive Judikatur des Gerichts gegenüber Spielhallen gänzlich vonein-
ander differenzierenden Spieleangebots. Insofern schließt sich der Kreis, der mit der 
Bestätigung der behördlichen Schließungsverfügung gegen ein Internetcafé im Jahr 
2002 begann.

9	 OVG Berlin, Beschl. v. 16.12.2002, 1 S 55.02, GewArch 2003, 118 = JA 2003, 642 = BeckRS 2003, 
07424.

10	 Beschl. v. 27.9.2002 – VG 4 A 328.02 = CR 2003, 138 und Urt. v. 30.6.2003 – VG 4 A 358.02 (unver-
öffentlicht).

11	 Gesetz zur Regelung des Rechts der Spielhallen im Land Berlin (Spielhallengesetz Berlin – SpielhG 
Bln) v. 20.5.2011, GVBl. 2011, 223.

12	 Geänd. durch Gesetz zur Umsetzung des Mindestabstands nach dem Spielhallengesetz Berlin für 
Bestandsunternehmen (Mindestabstandsumsetzungsgesetz Berlin – MindAbstUmsG Bln) sowie zur 
Änderung spielrechtlicher Vorschriften v. 22.03.2016, GVBl. 2016, 117, dazu Liese, Spielhallen.

13	 Urt. v. 1.3.2012 – 4 K 336.12, Zf WG 2013, 200 (210 ff.) = BeckRS 2013, 49054.
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